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sorbisch/wendische Angelegenheiten 
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 Ausschuss für Umwelt und 
Klimaschutz 

 Ausschuss für Bau und 
Verkehr 
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 Stadtverordnetenversammlung 

 Beteiligung Ortsbeiräte nach 
KVerf 

 Information an AG Ortsteile 

 Jugendhilfeausschuss 

      

 
      

 

20.04.2022 

27.04.2022  

 
      

      

 

Antragsgegenstand: 
 
Sperrung der Straße am „Altmarkt“ für den Durchgangsverkehr im Jahr 2022 
 

 

Inhalt des Antrages: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung den 
Durchgangsverkehr auf der Straße am „Altmarkt“ über die Terrassenzeit auch im Jahr 2022 zu sperren. 
Ausgenommen davon werden Anlieger, Lieferdienste, Rettungsdienste, Feuerwehr, Taxis usw.  

Die Stadtverwaltung erarbeitet ein entsprechendes Konzept dafür. Als Leitfaden soll dafür das Konzept 
aus dem Jahr 2022 dienen.  

 

                                                                                                                   

 

     Dietmar Micklich                                     
Fraktionsvorsitzender GfC                   

 

 

Beschlussniederschrift Beschluss-Nr.:        

Gremium:  HA  StVV Tagung am:       TOP:       

 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Anzahl der Ja-Stimmen:     

 laut Beschlussvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     

 mit Veränderungen (siehe Niederschrift) Anzahl der Stimmenthaltungen:     
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Begründung des Antrages:  

Der Beschluss wäre ein Beitrag die Unfallgefahren in der Außengastronomie (Bedienung über die 
Straße) zu vermeiden.  

Durch den teilweise ziellosen Individualverkehr (Lärm, Abgase) kommt es zu unnötigen Belastungen für 
Mensch und Umwelt und dies würde entfallen.  

Die Sperrung ist befristet über die Terrassenzeit auf dem Altmarkt. 

Es sind als Ergänzung zu den Daten aus dem Jahr 2021 weitere Daten zu erheben und anschließend 
auch öffentlichkeitswirksam zu publizieren, die als Grundlage für mehrere Konzepte z.B. das 
Mobilitätskonzept dienen können. 
 


